
 
Gemeinde Heist 
 
 

Antrag 
 

Vorlage Nr.: 292/2010/HE/MB
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 13.01.2010 
Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 000.000 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

25.01.2010 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 01.02.2010 öffentlich 
Gemeindevertretung Heist 08.02.2010 öffentlich 

 
Birkenhorst - Neubau (Teilstück) eines Gehweges ab Hs.-Nr.2 (Ostseite) 
 
Sachverhalt:  
 
Der CDU-Ortsverband hat am 02.12.2009 einen entsprechenden Antrag eingereicht. 
(s. Anlage) 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
   
Die Verwaltung hat im Auftrage des Bürgermeisters die Machbarkeit geprüft und eine 
Kostenschätzung erarbeitet. 
 
In den Vorbemerkungen zum Kostenvoranschlag ist bereits dargestellt, dass wegen 
der Höhenlage der Anliegergrundstücke und der vorhandenen Fahrbahnoberfläche 
ein Einbau von Hochborden (12-14 cm Vorstand) nicht möglich ist, ohne die Grund-
stückszufahrten erheblich anzuheben. 
Empfohlen wird der Einbau eines Rundbordes mit ca. 6 cm Vorstand.  
         
 
 
Finanzierung: 
 
Es ist gemäß Kostenberechnung mit ca. 25.000 € für den Neubau des Gehweges zu 
rechnen. 
In diesen Kosten ist die Erneuerung der Fahrbahndecke nicht enthalten. Diese soll 
später durch den WUV erfolgen. 
Die geringfügige Verbreiterung der Fahrbahn wird mit Tragschicht bis Oberkante 
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Fahrbahn aufgefüllt. 
 
 
 
Beschluss: 
 

a) Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt / 
der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt die 
Massnahme wie beschrieben durchzuführen. Die Finanzierung erfolgt durch 
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage. 

oder 
 
b) Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt 

eine Entscheidung zu vertagen und verweist den Antrag zur Beratung in die 
Fraktionen. Eine Beratung im Finanzausschuss und der Gemeindevertretung 
entfällt. 

oder 
 
c) Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten empfiehlt 

die Massnahme wegen der angespannten Haushaltssituation nicht durchzu-
führen und vertagt die weitere Entscheidung. Eine Beratung im Finanzaus-
schuss und der Gemeindevertretung entfällt. 

 
 
 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
Anlagen:  
         
Antrag der CDU-Fraktion 
Kostenvoranschlag der Verwaltung 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 289/2010/HE/BV
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 07.01.2010 
Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

25.01.2010 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 08.02.2010 öffentlich 
 
Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet / Landesentwicklungsplan 
2009 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Ausgangssituation: 
Die Gemeinde Heist hat im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstellung 1999 meh-
rere unbebaute Flächen als Wohnbauflächen ausgewiesen. 
Eine Genehmigung des Flächennutzungsplanes wurde seitens des Landes damals 
nur in Aussicht gestellt, wenn man in den Plan (Erläuterungsbericht) aufnimmt, dass 
man sich an die Ziele der Raumordnung hält. Ein Ziel der Raumordnung ist der bis-
herige Landesentwicklungsplan (LEP) gewesen, nachdem die Gemeinde Heist bis 
2010 noch etwa 121 und bis 2015 139 neue Wohneinheiten entwickeln durfte. In 
Heist sind bis 2006 bereits 214 neue Wohneinheiten entstanden. D.h., jeder neue 
Bebauungsplan hätte sich nicht aus dem gültigen, genehmigten Flächennutzungs-
plan entwickeln können, da die Ziele der Raumordnung verletzt worden wären.  
Das war der bisherige „Entwicklungsstopp bis 2015“ in Heist. 
 
Neue Rechtslage: 
Durch den neuen LEP 2009 wurden die Ziele der Raumordnung und insbesondere 
die Entwicklungszahlen neu definiert. Die Gemeinden dürfen bis 2025 13% der mit 
Stand 2006 vorhandenen Wohneinheiten neu entwickeln. 2006 gab es in Heist 1162 
Wohneinheiten, es dürfen somit im Zeitraum 2007-2025 151 neue Wohneinheiten 
entstehen. Hierzu gehören im übrigen auch die Wohneinheiten, die sich ohne B-Plan 
im Innenbereich nach § 34 BauGB entwickeln. 
In den Jahren 2007-2009 sind in etwa (offizielle Daten liegen noch nicht vor) 36 neue 
Wohneinheiten entstanden. Es dürfen somit in den kommenden 15 Jahren bis 2025 
noch ca. 115 Wohneinheiten in Heist entstehen. Geht man davon aus, dass im In-
nenbereich noch Baulücken in einer Größenordnung von 20-30 Wohneinheiten be-
baut werden, verbleiben noch ca. 90 Wohneinheiten, die durch die Gemeinde Heist 
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bis 2025 neu ausgewiesen werden können. 
 
 
Die Gemeinde muss sich darüber bewusst sein, dass ihr nur dieses Kontingent an 
neuen Wohneinheiten bis 2025 zusteht. 
 
Der neue LEP fordert, dass sich die Gemeinden bei der Neuausweisung von Bauge-
bieten viel intensiver mit den Fragen beschäftigen müssen, inwieweit der demografi-
sche Wandel in der Gemeinde möglicherweise zu einem Leerstand führen könnte 
und insofern neue Wohneinheiten nicht ausgewiesen werden sollten und ob vorhan-
dene Entwicklungspotentiale im Innenbereich (§ 34 BauGB) nicht vorrangig genutzt 
werden sollten. Diese Fragen werden in zukünftigen Bauleitplanverfahren abgearbei-
tet werden müssen. 
 
Möglicher Entwicklungsbereich: 
Im Jahre 2003 hat die Gemeinde Heist erstmals beschlossen, dass für den Bereich B 
431 / Hamburger Straße / Große Twiete ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. 
Der Bebauungsplan sollte eine Wohnbauentwicklung auf den im Flächennutzungs-
plan ausgewiesen Flächen ermöglichen. Mit der weiteren Umsetzung des Bebau-
ungsplanes sollte jedoch erst begonnen werden, sofern alle gemeindeeigenen 
Grundstücke im Neubaugebiet Voßkuhl verkauft und zumindest 75% der Hochbau-
vorhaben abgeschlossen waren. 
2004 hat die Gemeinde diese Auflage zur Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes 
für den vorderen, an der B431 liegenden Bereich aufgehoben und einer Ansiedlung 
des heutigen Netto-Marktes vor Verkauf aller gemeindlichen Grundstücke im Neu-
baugebiet Voßkuhl zugestimmt. 
In 2004 hat die Gemeinde dann auch erfahren, dass die im LEP vorgesehene Ent-
wicklung für das Gemeindegebiet Heist bereits erreicht bzw. überschritten wurde und 
insofern die Ausweisung von Wohnbauflächen für den Bereich B 431 / Hamburger 
Straße / Große Twiete durch einen Bebauungsplan bis 2015 nicht möglich ist. 
 
Diese Rechtslage hat sich, wie beschrieben, durch den neuen LEP 2009 geändert. 
Die Gemeinde Heist kann in den kommenden 15 Jahren bis zu ca. 90 neue Wohn-
einheiten durch Bebauungspläne ausweisen. Angesichts dieser neuen Sachlage be-
steht für die Gemeinde Heist die Möglichkeit, den Bereich B 431 / Hamburger Straße 
/ Große Twiete nun doch vor 2015 zu entwickeln. Der damalige Antragsteller hat be-
reits signalisiert, dass er weiterhin Interesse daran hat, als Investor den gesamten 
Bereich zu entwickeln. Aus Sicht des Bürgermeisters und der Verwaltung scheint 
eine Gesamtkonzeption auch für die nicht im Eigentum des Antragstellers befindli-
chen Grundstücke sinnvoll. Nach überschlägiger Schätzung könnten in den nächsten 
Jahren in diesem Bereich ca. 50 neue Wohneinheiten entstehen. 
Die Gemeinde hätte dann noch ein verbleibendes Kontingent von ca. 40 Wohnein-
heiten.  
 
 
 
Finanzierung: 
Entfällt  
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
1. Der Sachstand wird zur Kenntnis genommen. 
2. Die Entwicklung des Bereiches B 431 / Hamburger Straße / Große Twiete ist 

weiterhin Planungsabsicht der Gemeinde Heist.  
3. Bürgermeister und Verwaltung werden beauftragt, Gespräche mit dem mögli-

chen Investor zu führen und zur kommenden Sitzungsperiode einen Aufstel-
lungsbeschluss für dieses Gebiet vorzubereiten 

 
 
 
___________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
 

 Auszug Flächennutzungsplan für den Bereich B 431 / Hamburger Straße / 
Große Twiete 
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